NIEDERSCHRIFT

liber die 6ffentliche
2. Sitzung des Stadtrates
am Montag, den 26.02.2018
im groBen Sitzungssaal, Neues Rathaus

Beginn: 16:00 Uhr Ende: 18:40 Uhr

34 Mitglieder des Stadtrates sind anwesend.

TAGESORDNUNG:

3. Vorbereitung der Rechnungslegung 2017;
Ubertragung von Haushalts-Einnahme- und Ausgaberesten in das Rechnungsjahr 2018

4, Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Betriebs gewerblicher Art Grundbesitz- und
Beteiligungsverwaltung der Stadt Deggendorf

5. Kommunales Fassadenforderprogramm;
Umbau, Erweiterung und Nutzungsanderung des bestehenden Kaufhauses am Oberen
Stadtplatz 18, auf den Grundstlicken FI.Nrn. 8 und 8/2 der Gemarkung Deggendorf
durch die OSD Projektentwicklungs GmbH & Co. KG;
hier: Abschluss der Vereinbarung

6. Abschluss einer MaBBnahmevereinbarung fir den Ersatzbau und SanierungsmafBnahmen
am Kindergarten St. Erasmus Deggenau mit der Schaffung von 18 Krippen- und 12
Kindergartenplatzen
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Der Vorsitzende begriBt die Anwesenden, erklart, dass frist- und formgerecht geladen wurde,
stellt die Beschlussfahigkeit fest und eroffnet die Sitzung.

Einwande gegen die vorliegende TO werden nicht erhoben.

TOP 3 Gegenstand:
Vorbereitung der Rechnungslegung 2017;
Ubertragung von Haushalts-Einnahme- und Ausgaberesten in das
Rechnungsjahr 2018

Abstimmungsergebnis: laut Beschlussvorschlag
Ja-Stimmen: 35 Nein-Stimmen: 0 Pers. beteiligt: 0 Gesamt: 35

Der Stadtrat beschlieBt die Bildung folgender, in der vorgelegten Zusammenstellung einzeln
aufgefiihrten Haushaltsreste zur Ubertragung in das Haushaltsjahr 2018:

Stadt Deggendorf: Haushaltseinnahmereste 2017 1.500.485,24 €
Haushaltsausgabereste 2017 8.611.920,94 €
aus Vorjahren 3.336.496,72 €

Waisenhaus-Stiftung: Haushaltseinnahmereste 2017 0,00 €
Haushaltsausgabereste 2017 0,00 €
aus Vorjahren 0,00 €

St. Katharinenspitalstiftung: Haushaltseinnahmereste 2017 0,00 €
Haushaltsausgabereste 2017 3.000,00 €

aus Vorjahren 56.558,81 €
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TOP 4 Gegenstand:
Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Betriebs gewerblicher Art
Grundbesitz- und Beteiligungsverwaltung der Stadt Deggendorf

Abstimmungsergebnis: laut Beschlussvorschlag
Ja-Stimmen: 32 Nein-Stimmen: 0 Gesamt: 32

Der Jahresabschluss 2016 des Betriebs gewerblicher Art Grundbesitz- und Beteiligungs-
verwaltung der Stadt Deggendorf wird entsprechend dem Bericht der Sozietat Markmiller
und Partner mit einer Bilanzsumme von 15.422.379,60 € und einem Jahresverlust von
675.305,06 € festgestellt. Der Jahresverlust wird mit den Einlagen der Stadt Deggendorf
verrechnet.

TOP 5 Gegenstand:
Kommunales Fassadenférderprogramm;
Umbau, Erweiterung und Nutzungsanderung des bestehenden Kaufhauses am
Oberen Stadtplatz 18, auf den Grundstticken FI.Nrn. 8 und 8/2 der Gemarkung
Deggendorf durch die OSD Projektentwicklungs GmbH & Co. KG;
hier: Abschluss der Vereinbarung

Abstimmungsergebnis: abweichend vom Beschlussvorschlag
Ja-Stimmen: 22 Nein-Stimmen: 12 Gesamt: 34

1. Der im Anhang beiliegenden Vereinbarung zwischen der Stadt Deggendorf und der
OSD Projektentwicklungs GmbH & Co. KG wird zugestimmt.

2. §4 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung erhalt folgende Fassung:
,Die Stadt Deggendorf beteiligt sich an den Kosten der BaumaBBnahmen nach
§ 1 durch Gewahrung eines Zuschusses in Hohe von 30 % der zuwendungs-
fahigen Kosten.”
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TOP 6 Gegenstand:
Abschluss einer MalRnahmevereinbarung flr den Ersatzbau und
Sanierungsmaflnahmen am Kindergarten St. Erasmus Deggenau mit der
Schaffung von 18 Krippen- und 12 Kindergartenplatzen

Abstimmungsergebnis: laut Beschlussvorschlag
Ja-Stimmen: 30 Nein-Stimmen: 0 Gesamt: 30

1. Der Stadtrat beschliet den Abschluss einer MaBnahmevereinbarung mit dem
Vorhabenstrager auf Grundlage des beigefligten Vorentwurfs der Vereinbarung
mit einer Ubernahme eines Investitionskostenzuschusses in Héhe der von der
Regierung von Niederbayern anerkannten zuwendungsfahigen Kosten.

2. Eine Ubernahme von nicht zuwendungsfahigen Kosten wird auf eine Héhe von
50 % der tatsachlichen Kosten begrenzt.

Abgeschlossen mit TOP 7 der TO. Vorstehende Beschlisse sind laut Art. 51 GO rechtsgiiltig
zustande gekommen.

Deggendorf, 20.03.2018

STADT DEGGENDORF

gez. gez.

Dr. Christian Moser Peter Schrotter
Oberburgermeister Schriftflhrer



	FLD_SITEXT
	FLD_SIDAT
	Text
	Dezernat
	Zusatzinformation
	Tagesordnung
	BM_TEXT2
	Nummer
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschlussk
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß
	smc_bm_atnamen
	Zu
	BM_TEXT3

